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Rechtssatz

War die Berufungsbehörde der Au?assung, dass ein Untersagungsgrund im Sinne des § 25a Abs. 1 Oö BauO vorliegt,

war sie verpAichtet, selbst in der Sache zu entscheiden. Findet sie, dass das Ermittlungsverfahren vor der Untersagung

der Bauausführung durch die Baubehörde erster Instanz mangelhaft geblieben ist, hat sie die erforderlichen

Verfahrensergänzungen selbst vorzunehmen. (Hier: Die ersatzlose Behebung des auf § 25a Oö BauO gestützten

erstinstanzlichen Untersagungsbescheides durch die Berufungsbehörde im Grunde des § 66 Abs. 4 AVG verletzt den

Beschwerdeführer nicht in den von ihm in der Beschwerde geltend gemachten Rechten, weil eine "positive"

Entscheidung über die Bauanzeige - etwa in Form einer "Bewilligung" - nicht in Betracht kommt und die rechtlichen

Erwägungen der Berufungsbehörde zur Frage des Vorliegens einer "vollständigen und ordnungsgemäß belegten

Bauanzeige" und der damit verbundenen Beurteilung des Laufes der im § 25a Abs. 1 Oö BauO normierten

Untersagungsfrist keine die Baubehörde erster Instanz bindenden tragenden Aufhebungsgründe im Sinne des § 66

Abs. 2 AVG sind.)
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